
 

Das Original verbleibt beim Tierhalter. Die TSK, der SZGD, der LSZV, das LALLF und das zuständige VLA erhalten 
jeweils eine Kopie.  * Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Geschlechter. 

Anlage 1 
(zu Nummer 1.3 Buchstabe b) 

 
Programm zur Bekämpfung  

von Maedi-Visna bei gehaltenen Schafen und Caprine Arthritis-Enzephalitis bei 
gehaltenen Ziegen in Mecklenburg-Vorpommern 

(SRLV-Landesprogramm M-V) 

Teilnahmeerklärung am SRLV-Landesprogramm M-V 

Hiermit schließt sich der Unterzeichner* ab dem   

Tierhalter*  

Betrieb:  

HIT-Nr.:  

TSK-Nr.:  

Zuständiges 
VLA:  

  

dem SRLV-Landesprogramm M-V vom 19. Dezember 2024 (AmtsBl. M-V 2025 S. 126) 
an und stimmt mit der Teilnahme der Erhebung und der Verarbeitung seiner personen-
bezogenen Daten, auch soweit sie den beteiligten Behörden bereits vorliegen, sowie 
der Befund- und Datenübermittlung zwischen dem Landesamt für Landwirtschaft, Le-
bensmittelsicherheit und Fischerei, der Tierseuchenkasse, einschließlich dem Schaf- 
und Ziegengesundheitsdienst (SZGD), dem Landesschaf- und Ziegenzuchtverband, 
dem jeweils zuständigen Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt und dem Mi-
nisterium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt zu. 

Dem Tierhalter* ist bekannt, dass 

• er die Kosten des Verfahrens trägt, 

• die TSK-Beihilfen nach Maßgabe der jeweils geltenden Beihilfesatzung gewäh-
ren kann,  

• die Gewährung der Beihilfen an die Einhaltung der vereinbarten Maßnahmen 
gebunden ist, 

• er jederzeit ohne Angabe von Gründen die Teilnahme am Programm beenden 
kann. In diesem Fall ist der SZGD unverzüglich zu informieren. 
 

Der Tierhalter* verpflichtet sich, Kontrollen der im Programm zur Sanierung festgeleg-
ten Maßnahmen zu ermöglichen und dabei behilflich zu sein. 

Ein Exemplar des SRLV-Landesprogramms M-V hat der Unterzeichner* erhalten. 

Ort, Datum:  

Unterschrift Tierhalter*  

 


